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Vorwort zur zweiten Auflage1

Seit der letzten Auflage dieses Studienbuchs im Jahr 2011 hat sich im Bereich des juristischen 
Dolmetschens und Übersetzens vieles zum Positiven hinbewegt. Zahlreiche Jahre Über-
zeugungsarbeit durch engagierte Fachkenner aus Universitäten und Berufsverbänden sowie 
durch aufgeschlossene EU-Vertreter haben die Verabschiedung wichtiger Richtlinien er-
möglicht, die sich hinsichtlich der erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen der 
Translationsberufe bereits entscheidend ausgewirkt haben.2

Am 30. November 2009 nahm der Rat der Europäischen Union eine Entschließung zur 
Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren an3, 
woraus sich für die Translationsberufe wichtige Richtlinien ergaben:

Die RICHTLINIE 2010 / 64 / EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Ok-
tober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren und die 
darauf bezugnehmende RICHTLINIE 2012 / 13 / EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 22. Mai 2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren.

Im Rahmen des sogenannten Budapest-Fahrplans4 bestimmte der Rat der Europäischen 
Union ferner die Notwendigkeit Opfern einen höheren Schutz zu gewähren und empfahl die 
Verabschiedung der neuen

RICHTLINIE 2012 / 29 / EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 
2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von 
Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001 / 220 / JI.

Letztere birgt eine noch größere Herausforderung an die juristischen Dolmetscher, die für 
traumatisierte Menschen, insbesondere Kinder und Frauen, dolmetschen müssen, was eine 
bestimmte Qualifikation voraussetzt.

Wie in der Präambel (7) der Richtlinie 2010 / 64 wird folgende Absicht überall betont:

Die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens erfordert eine kohärentere Umsetzung der in Artikel 6 
EMRK5 verankerten Rechte und Garantien. Sie erfordert ferner eine Weiterentwicklung der in der 
EMRK und der Charta verankerten Mindestvorschriften innerhalb der Union durch diese Richtlinie 
und andere Maßnahmen.

1 Von ganzem Herzen danken wir für ihre freundschaftliche und kompetente Unterstützung: Stefanie 
Conradi, Ingrid Fehlauer-Lenz, Gertrud Hofer und Marianne Lederer.

2 Einen ausführlichen Überblick gibt es bei Hertog, E. (2015).
3 ABl. C 295 vom 4. 12. 2009, S. 1.
4 Fahrplan zur Stärkung der Rechte und des Schutzes von Opfern, insbesondere in Strafverfahren. Ent-

schließung des Rates vom 10. Juni 2011 (2011 / C 187 / 01) (ABl. C 187 / 1 vom 18. 6. 2011..
5 Europäische Menschenrechtskonvention.
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Diese in den meisten EU-Mitgliedstaaten6 nun umgesetzten Richtlinien präzisieren die 
Aufgaben der juristischen Translationsberufe etwas besser. Sie betonen die Wichtigkeit der 
Qualität, die nun ausdrücklich hinterfragt7 werden kann. Einige vom Dolmetscher8 und 
Übersetzer in den Richtlinien erwartete Leistungen, wie Vom-Blatt-Übersetzen, Fern- bzw. 
Videodolmetschen und der Umgang mit traumatisierten Personen, werden ausdrücklich an-
gesprochen, während die Beherrschung anderer Fertigkeiten wie Konsekutiv- und Simultan 
Dolmetschen, der Umgang mit Fachtermini und juristisches Übersetzen dagegen nur als 
logische Folgen der gestellten Anforderungen abgeleitet werden können. Alle setzen eine 
Ausbildung, in welcher Form auch immer (Regelstudium oder Weiterbildung), voraus.

Problemanalysen und Lösungsansätze dieser EU-Richtlinien wurden und werden im 
Rahmen von von der EU-Kommission geförderten Projekten angeboten, deren Berichte 
online frei zugänglich sind9.

Dieses Studienbuch steht in vollem Einklang mit den neu präzisierten Ansprüchen und 
setzt sich nach wie vor zum Ziel eine praktische und progressive Vorbereitungshilfe zur Er-
langung der Vereidigung- bzw. Beeidigung von Dolmetschern und Übersetzern primär bei 
deutschen Gerichten anzubieten.

Christiane J. Driesen, Haimo-Andreas Petersen, Werner Rühl im Januar 2018.

6 In Deutschland: Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren vom 
2. Juli 2013, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 5. Juli 2013 und Gesetz 
zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz) vom 21. Dezember 2015, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 55, ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2015.

7 Richtlinie 2010 / 64 / EU – Präambel (26) Wird die Qualität der Dolmetschleistungen als für die Wahrung 
des Rechts auf ein faires Verfahren unzureichend betrachtet, sollten die zuständigen Behörden die 
Möglichkeit haben, den bestellten Dolmetscher zu ersetzen.

8 Die Bezeichnung „Dolmetscher“ und andere Personenbezeichnungen werden hier aus Gründen der 
Übersichtlichkeit in inkludierender Form verwendet.

9 http://eulita.eu/european-projects (letzter Zugriff: 10. 04. 2017).
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Zur Verwendung dieses Studienbuchs

In der ersten Auflage wurde die Problematik der wenig verbreiteten Sprachen nicht genügend 
hervorgehoben, da die Autoren diese durch Anwendung der Tandem-Dolmetschlehre10 
einigermaßen überwinden. Diese Lehrmethode wurde im Rahmen der Weiterbildungen der 
Universität Hamburg11 und der Hochschule Magdeburg-Stendal seit vielen Jahren mit einigem 
Erfolg für etwa 35 Sprachen erprobt. Mit Hinblick auf die aktuellen politischen Entwicklungen 
(besonders der Flüchtlingskrise) soll sie nun verstärkt in den Vordergrund rücken. Dem 
demokratischen Anspruch auf ein faires Verfahren sollte trotz des Mangels an Dolmetschern 
und Übersetzern für in Deutschland bzw. in Europa wenig verbreitete Sprachen entsprochen 
werden.

Hauptziele

Ziel dieses Studienbuchs ist es sowohl allein Übende als auch Teilnehmer eines Weiter-
bildungsprogramms bei der Vorbereitung auf die Zulassung für die Beeidigung bzw. Ver-
eidigung zu begleiten. Es ist in Kompetenzmodule unterteilt, die zuerst die Notwendigkeit 
und Anwendung der jeweiligen Kompetenz vorstellen und rechtfertigen und anschließend 
entsprechende Übungen vorschlagen. Diese Übungen sind sowohl als Übungen für den 
Einzelnen als auch für die Gruppe oder als Anregungen für die Dozenten im Rahmen von 
Weiterbildungsmaßnahmen konzipiert. Kriterien für die Selbstbewertung, Gruppenbewer-
tung und Bewertung durch Dozenten werden jeweils angegeben.

Angestrebt wird das Erlernen einer effizienten Arbeitsmethode, die mit Hilfe der vor-
geschlagenen Übungen weiterentwickelt werden soll. Lediglich die korrekte Anwendung der 
methodologischen Schritte ist für den Einstieg relevant. Aus methodologischen Gründen 
werden daher keine einzelnen Übungslösungen angegeben.

Dagegen wird dem Benutzer nahe gelegt äquivalente Beispiele selbst zu sammeln und zu 
bearbeiten.

Voraussetzungen für eine sinnvolle Benutzung

Zur sinnvollen Benutzung dieses Studienbuchs müssen die Lernenden zuerst zwei Sprachen 
gründlich beherrschen, das heißt: eine Sprache auf Muttersprachniveau und eine Arbeits-
sprache auf C-2-, eventuell C-1-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(also mit Beherrschung aller Sprachregister, von der Umgangssprache bis zur akademischen 
Sprache). Da das Recherchieren die Grundlage des juristischen Übersetzens und Dolmet-
schens darstellt, sind Erfahrungen mit wissenschaftlichem Arbeiten unverzichtbar.

10 Diese wurde zuerst an der Sorbonne Nouvelle von Danica Seleskovitch eingeführt, später im Rahmen 
des sogenannten „Stage“ der EU-Kommission und bei anderen internationalen Organisationen und 
Gerichtsbarkeiten eingesetzt.

11 Hamburg ab 1994, Magdeburg ab 2002.
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Struktur des Studienbuchs

Das Studienbuch besteht in seinem ersten Teil aus einzelnen translationswissenschaftlichen 
Modulen, die jeweils zum Erwerb einer bestimmten für das Gerichtsdolmetschen und -über-
setzen notwendigen Kompetenz führen.

Module der Translationstechniken

Nach einer kurzen Vorstellung der jeweiligen Kompetenz bzw. Technik wird ihre Notwendig-
keit beim Gerichtsdolmetschen begründet. Darauf folgen jeweils Übungen zum Erwerb dieser 
Kompetenz. Folgende Rubriken werden als Leitfaden für die Auswahl der Übungstypen 
angegeben:

 ▶ Übungszweck: Angesprochene Kompetenz
 ▶ Material: Aufnahmegerät, Bilder, Presse, Podcast, Videocast, Urkunden und juristische 
Texte

 ▶ Setting: allein, Gruppenübung, Übung mit Dozent
 ▶ Beschreibung der Übung
 ▶ Bewertungskriterien (Rhetorik, Vollständigkeit, Fachbegriffe)
 ▶ einsprachige bzw. zweisprachige Übungen, Tandem-Lehrmethode

Schließlich werden die erworbenen Fertigkeiten bzw. Kompetenzen festgehalten. Ferner 
werden Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung für Dozenten angeboten.

Der zweite Teil vermittelt juristisches Grundlagenwissen über das Zivil- und das Strafver-
fahren.

Zur juristischen Kompetenz der Übersetzer und Dolmetscher

Das vorliegende Studienbuch hat sich nicht zum Ziel gesetzt, Juristen auszubilden. Vielmehr 
soll dem Leser ein Überblick über die Verfahren vor den Gerichten gegeben werden, um 
ihn hierdurch in die Lage zu versetzen, Sachzusammenhänge zu erkennen und sich im 
prozessualen Verfahren zu orientieren.

Weder wird eine Paragraphenkenntnis erwartet noch gar das Auswendiglernen einzelner 
Vorschriften angestrebt. Hierfür gibt es Gesetzessammlungen, aus denen bei Bedarf Ge-
setzesstexte abgerufen werden können. Inwieweit man eine Textausgabe der einzelnen Ver-
fahrensvorschriften zur Hand hat, mag jedem selbst überlassen bleiben. Von Nachteil ist dies 
sicher nicht, insbesondere wenn man sich z. B. in einer Hauptverhandlung schnell orientieren 
möchte. Mittlerweile bietet auch das Internet vielfältige Möglichkeiten, zuverlässig auf die 
aktuellste Version eines Gesetzestextes zurückzugreifen.
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Erlernt werden soll vielmehr Wissen, das für den Dolmetscher unentbehrlich ist, sowohl 
für die Vorbereitung eines Verfahrens als auch für dessen Begleitung: Die Kenntnis über den 
Gang eines Gerichtsprozesses, dessen Beteiligte und deren Rechte und Pflichten ermöglicht 
dem Dolmetscher, sich zu orientieren und sein Handeln vorausschauend zu planen. Das 
Wissen um Begrifflichkeiten und Fachtermini in einzelnen Verfahrensabschnitten erleichtert 
die Arbeit und gibt zudem Sicherheit vor unerwarteten Wendungen des Verfahrens.




